
 

 

 
 
Aufnahme und Mitgliedschaftsreglement 
 
 
1. Mitgliederkategorien des KineSuisse 
 

 Aktivmitglieder 
Mitglied in Ausbildung (MiA) 
Ordentliches Mitglied (OM) 

 Ehrenmitglieder 
 Passivmitglieder 

 
 
2. Aufnahme als Aktivmitglied 

Als Aktivmitglied wird aufgenommen, wer sich gemäss den Reglementen des Verbandes in Ausbildung 
befindet, seine Ausbildung absolviert hat oder das Gleichwertigkeitsverfahren erfolgreich durchlaufen 
hat. 

 
2.1 Mitglied in Ausbildung 

 
 Voraussetzungen zur Aufnahme 
 Bestandene AG-Q Zwischenprüfung oder bestandenes Gleichwertigkeitsverfahren Niveau 

Zwischenprüfung (siehe Prüfungs- und Gleichwertigkeitsreglemente) 
 Bezahlung des Mitgliederbeitrags 
 Einreichen einer schriftlichen Bestätigung zur Einhaltung der Ethikrichtlinien des KineSuisse und der 

Xundpunkt Qualitäts-Richtlinien der Praktizierenden 
 Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand 

 
 Bedingungen zum Verbleib 
 Die Dauer einer Mitgliedschaft in Ausbildung ist auf fünf Jahre beschränkt. 
 Die statutarischen Bedingungen müssen eingehalten werden. 

 
2.2 Ordentliches Mitglied 
 

Voraussetzungen zur Aufnahme 
 Bestandene AG-Q Abschlussprüfung oder bestandenes Gleichwertigkeitsverfahren Niveau 

Abschlussprüfung (siehe Prüfungs- und Gleichwertigkeitsreglemente) 
 Bezahlung des Mitgliederbeitrags 
 Einreichen einer schriftlichen Bestätigung zur Einhaltung der Ethikrichtlinien des KineSuisse und der 

Xundpunkt Qualitäts-Richtlinien der Praktizierenden 
 Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand 

 
 Bedingungen zum Verbleib 
 Nebst den statutarischen Bedingungen zum Verbleib muss ein Nachweis über Weiterbildung und 

Supervision gemäss Weiterbildungsreglement erbracht werden. 
 
3. Aufnahme als Passivmitglied 
 

Als Passivmitglied kann jede natürliche oder juristische Person aufgenommen werden, welche die 
Interessen des Verbandes fördern oder unterstützen will. Es bestehen keine besonderen Bedingungen 
zum Verbleib. 

 
 
Dieses Reglement tritt per 1. April 2009 in Kraft und ersetzt das Mitgliedschaftsreglement vom 24.3.07. 
 
Die Präsidentin     Der Vizepräsident 

    


